
Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiel zum 35-jährigen Jubiläum des Bayern-Park 

 

§ 1 – Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Bayern-Park Freizeitparadies GmbH, Fellbach 1, 
94419 Reisbach (nachfolgend Bayern-Park). Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit dem 
Landgasthof Baumgartner durchgeführt. Der Gewinnspielpreis wird teilweise vom 
Landgasthof Baumgartner zur Verfügung gestellt. 
 

§ 2 – Gewinnspielzeitraum 

Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung des Beitrags auf dem Instagram-Kanal 
des Bayern-Park und endet am 15. Juni 2026 um 23:59 Uhr. Nach Ablauf dieser Frist 
eingegangene Teilnahmen werden nicht berücksichtigt. 
 

§ 3 – Gewinn 

Zu gewinnen ist ein Paket bestehend aus: 
• 1 Übernachtung vom 01.08.2026 auf den 02.08.2026 in einem Familienzimmer im 
Landgasthof Baumgartner für 2 Erwachsene und 2 Kinder, inklusive Frühstück. 
• Freier Eintritt für die gesamte Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder) zum großen  
35-jährigen Jubiläumsevent im Bayern-Park am 01.08.2026. 

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Übertragung auf andere Personen ist nicht 
möglich. Der Gewinn ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Eine 
Änderung des Gewinnpakets behält sich der Veranstalter bei höherer Gewalt oder 
unvorhersehbaren Umständen vor. 
 

§ 4 – Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren. Minderjährige dürfen nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters teilnehmen. 
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der Bayern-Park Freizeitparadies GmbH, des 
Landgasthof Baumgartner sowie deren Angehörige. 
Für die Teilnahme sind folgende Schritte erforderlich: 

• Folgen des offiziellen Instagram- bzw. Facebook-Kanals des Bayern-Park 
(@bayernpark). 
• Folgen des Instagram- bzw. Facebook-Kanals des Landgasthof Baumgartner. 
• Liken des Gewinnspiel-Beitrags auf Instagram oder Facebook. 

Für eine zusätzliche Gewinnchance (keine Voraussetzung) kann der Beitrag in der eigenen 
Story geteilt werden, verbunden mit der Markierung weiterer Personen. Jede Person nimmt 
unabhängig von der Anzahl der Markierungen nur einmal am Gewinnspiel teil. 
Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung 
geknüpft. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen werden von der 
Verlosung ausgeschlossen. 



 

§ 5 – Gewinnerermittlung und -benachrichtigung 

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Ende des Gewinnspielzeitraums durch eine 
Zufallsauswahl unter allen gültigen Teilnehmern. Der Gewinner wird persönlich über 
Instagram bzw. Facebook benachrichtigt. Der Gewinner hat 7 Tage Zeit, sich auf die 
Gewinnbenachrichtigung zu melden. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung, 
behält sich der Veranstalter vor, einen neuen Gewinner zu ziehen. 
Die Bekanntgabe des Gewinners auf Instagram bzw. Facebook erfolgt nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung der Gewinnerin oder des Gewinners. 
 

§ 6 – Ausschluss vom Gewinnspiel 
Der Bayern-Park behält sich das Recht vor, Teilnehmer ohne Angabe von Gründen vom 
Gewinnspiel auszuschließen, insbesondere wenn: 

• falsche Angaben gemacht werden, 
• die Teilnahme durch automatisierte Prozesse, Bots oder andere manipulative Mittel 
erfolgt, 
• gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram bzw. Facebook verstoßen wird. 

 

§ 7 – Vorbehalt der Beendigung 

Der Bayern-Park behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne 
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, insbesondere bei technischen 
Störungen, höherer Gewalt oder behördlichen Auflagen. In diesem Fall besteht kein 
Anspruch der Teilnehmer auf Schadensersatz oder eine anderweitige Entschädigung. 
 

§ 8 – Hinweis zu Instagram und Facebook 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook (Meta Platforms 
Ireland Ltd.) und wird weder von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt noch 
organisiert. Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind 
ausschließlich an den Bayern-Park zu richten. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen 
Daten werden ausschließlich vom Veranstalter genutzt und nicht an Instagram oder 
Facebook weitergegeben. 
 

§ 9 – Datenschutz 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist: Bayern-Park Freizeitparadies GmbH, Fellbach 1, 
94419 Reisbach, smm@bayern-park.de. 
Im Rahmen des Gewinnspiels werden ausschließlich die öffentlich sichtbaren Instagram-
Profildaten (Benutzername) sowie im Fall eines Gewinns die zur Gewinnaushändigung 
notwendigen Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) verarbeitet. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Durchführung des 
Gewinnspiels). Für eine etwaige öffentliche Namensnennung des Gewinners gilt Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO (Einwilligung). 
Die Daten werden nach vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels, spätestens 3 Monate 
nach Gewinnspielende, gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 



Den Teilnehmern stehen folgende Rechte zu: Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), 
Datenübertragbarkeit (Art. 20) sowie Widerspruch (Art. 21 DSGVO). Anfragen sind an 
smm@bayern-park.de zu richten. Zudem besteht das Recht auf Beschwerde bei der 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 
Die vollständige Datenschutzerklärung des Bayern-Park ist abrufbar unter: www.bayern-
park.de. 
 

§ 10 – Anwendbares Recht & Salvatorische Klausel 
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, berührt 
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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